
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1972/3/6 13Os5/72,
12Os111/90

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.03.1972

Norm

ABGB §863 CI

ABGB §863 L

StPO §294 Abs2

Rechtssatz

Der Berufungswerber darf seine Beschwerdepunkte über die in der Berufung angemeldeten hinaus in der

Berufungsausführung erweitern, sofern nicht ausdrücklich oder stillschweigend auf die Geltendmachung weiterer

Berufungsgründe verzichtet wurde. Die Anmeldung eines bestimmten Beschwerdepunkte erlaubt in der Regel nicht

die Annahme eines konkludenten Verzichtes hinsichtlich der Geltendmachung weiterer Beschwerdepunkte in der

Berufungsausführung.
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